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TE OGH 2007/1/22 15Os9/06x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.2007

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat am 22. Jänner 2007 durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofes Dr.

Schmucker als Vorsitzende sowie durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Danek, Hon. Prof. Dr. Kirchbacher,

Dr. T. Solé und Mag. Lendl als weitere Richter, in Gegenwart der Richteramtsanwärterin Mag. Brandstetter als

Schriftführerin, in der Strafsache gegen Ludwig H***** und andere Angeklagte wegen des in der Entwicklungsstufe des

Versuchs (§ 15 StGB) verbliebenen Verbrechens nach § 28 Abs 2 erster Fall, Abs 3 erster Fall, Abs 4 Z 3 SMG als

Beteiligter gemäß § 12 zweiter und dritter Fall StGB und weiterer strafbarer Handlungen über die

Nichtigkeitsbeschwerden und die Berufungen der Angeklagten Ludwig H*****, Michaela K*****, Friedrich T*****,

Christian G*****, Nicole N***** und Manfred M*****, die „Berufung wegen Schuld" der Nicole N***** sowie die

„Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe" des Angeklagten Markus P***** gegen das Urteil des Landesgerichtes

Ried im Innkreis als SchöEengericht vom 9. November 2005, GZ 20 Hv 22/05a-149, sowie die Beschwerde (§ 498 Abs 3

StPO) des Angeklagten Manfred M***** gegen den gemeinsam mit dem Urteil gefassten Beschluss (§ 494a Abs 1 Z 4

StPO) nach Anhörung der Generalprokuratur in nichtöEentlicher Sitzung zu Recht erkannt:Der Oberste Gerichtshof hat

am 22. Jänner 2007 durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofes Dr. Schmucker als Vorsitzende sowie

durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Danek, Hon. Prof. Dr. Kirchbacher, Dr. T. Solé und Mag. Lendl als

weitere Richter, in Gegenwart der Richteramtsanwärterin Mag. Brandstetter als Schriftführerin, in der Strafsache gegen

Ludwig H***** und andere Angeklagte wegen des in der Entwicklungsstufe des Versuchs (Paragraph 15, StGB)

verbliebenen Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2, erster Fall, Absatz 3, erster Fall, Absatz 4, ZiEer 3, SMG als

Beteiligter gemäß Paragraph 12, zweiter und dritter Fall StGB und weiterer strafbarer Handlungen über die

Nichtigkeitsbeschwerden und die Berufungen der Angeklagten Ludwig H*****, Michaela K*****, Friedrich T*****,

Christian G*****, Nicole N***** und Manfred M*****, die „Berufung wegen Schuld" der Nicole N***** sowie die

„Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe" des Angeklagten Markus P***** gegen das Urteil des Landesgerichtes

Ried im Innkreis als SchöEengericht vom 9. November 2005, GZ 20 Hv 22/05a-149, sowie die Beschwerde (Paragraph

498, Absatz 3, StPO) des Angeklagten Manfred M***** gegen den gemeinsam mit dem Urteil gefassten Beschluss

(Paragraph 494 a, Absatz eins, ZiEer 4, StPO) nach Anhörung der Generalprokuratur in nichtöEentlicher Sitzung zu

Recht erkannt:

Spruch

I. In Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde der Nicole N*****, teilweiser Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde

des Manfred M***** und aus Anlass der erhobenen Nichtigkeitsbeschwerden wird das angefochtene Urteil, das im

Übrigen unberührt bleibt,römisch eins. In Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde der Nicole N*****, teilweiser

Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde des Manfred M***** und aus Anlass der erhobenen Nichtigkeitsbeschwerden

wird das angefochtene Urteil, das im Übrigen unberührt bleibt,

1. in den die Angeklagten Christian G*****, Nicole N***** und Manfred M***** treEenden Schuldsprüchen jeweils
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wegen §§ 15 StGB, 28 Abs 2 vierter Fall SMG zu III., IV. und V. 2. des Urteilssatzes,1. in den die Angeklagten Christian

G*****, Nicole N***** und Manfred M***** treEenden Schuldsprüchen jeweils wegen Paragraphen 15, StGB, 28

Absatz 2, vierter Fall SMG zu römisch III., römisch IV. und römisch fünf. 2. des Urteilssatzes,

2. im Schuldspruch des Armin R***** wegen § 27 Abs 1 erster (und ergänze: zweiter) Fall SMG zu Punkt VIII. des

Urteilstenors,2. im Schuldspruch des Armin R***** wegen Paragraph 27, Absatz eins, erster (und ergänze: zweiter) Fall

SMG zu Punkt römisch VIII. des Urteilstenors,

3. im Ausspruch, wonach die Angeklagten Ludwig H*****, Christian G*****, Nicole N*****, Manfred M***** und

Markus P***** die in I. A. 1., III., IV., V. 2. und VI. des Urteilssatzes genannten Taten gewerbsmäßig begangen haben,

demzufolge deren rechtliche Unterstellung unter § 28 Abs 3 erster Fall SMG, weiters3. im Ausspruch, wonach die

Angeklagten Ludwig H*****, Christian G*****, Nicole N*****, Manfred M***** und Markus P***** die in römisch

eins. A. 1., römisch III., römisch IV., römisch fünf. 2. und römisch VI. des Urteilssatzes genannten Taten gewerbsmäßig

begangen haben, demzufolge deren rechtliche Unterstellung unter Paragraph 28, Absatz 3, erster Fall SMG, weiters

4. in den die Angeklagten Ludwig H*****, Manfred M***** und Richard B***** treEenden Schuldsprüchen laut I. A.

2., V. 3. und VII. des Urteilssatzes, soweit der darin festgestellte Sachverhalt als gewerbsmäßig begangen nach § 27 Abs

2 Z 2 erster Fall SMG qualiMziert wird, und4. in den die Angeklagten Ludwig H*****, Manfred M***** und Richard

B***** treEenden Schuldsprüchen laut römisch eins. A. 2., römisch fünf. 3. und römisch VII. des Urteilssatzes, soweit

der darin festgestellte Sachverhalt als gewerbsmäßig begangen nach Paragraph 27, Absatz 2, ZiEer 2, erster Fall SMG

qualifiziert wird, und

5. demzufolge auch in den die Angeklagten Christian G*****, Nicole N*****, Manfred M*****, Armin R*****, Ludwig

H*****, Markus P***** und Richard B***** treEenden Strafaussprüchen (einschließlich der Vorhaftanrechnung bei

Ludwig H*****) und des damit im Zusammenhang stehenden Manfred M***** betreEenden Beschlusses gemäß §

494a Abs 1 Z 4 StPO, jedoch mit Ausnahme des Einziehungserkenntnisses, aufgehoben und die Sache im Umfang der

Aufhebung zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht verwiesen.5. demzufolge auch in den die

Angeklagten Christian G*****, Nicole N*****, Manfred M*****, Armin R*****, Ludwig H*****, Markus P***** und

Richard B***** treEenden Strafaussprüchen (einschließlich der Vorhaftanrechnung bei Ludwig H*****) und des damit

im Zusammenhang stehenden Manfred M***** betreEenden Beschlusses gemäß Paragraph 494 a, Absatz eins, ZiEer

4, StPO, jedoch mit Ausnahme des Einziehungserkenntnisses, aufgehoben und die Sache im Umfang der Aufhebung zu

neuer Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht verwiesen.

II. Hingegen werden die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Manfred M***** im Übrigen und die

Nichtigkeitsbeschwerden der Angeklagten Ludwig H*****, Michaela K*****, Friedrich T***** und Christian G*****

sowie die „Berufung wegen Schuld" der Nicole N***** und die „Berufung wegen Nichtigkeit und Schuld" des Markus

P***** zurückgewiesen.römisch II. Hingegen werden die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Manfred M***** im

Übrigen und die Nichtigkeitsbeschwerden der Angeklagten Ludwig H*****, Michaela K*****, Friedrich T***** und

Christian G***** sowie die „Berufung wegen Schuld" der Nicole N***** und die „Berufung wegen Nichtigkeit und

Schuld" des Markus P***** zurückgewiesen.

III. Über die Berufungen der Angeklagten Michaela K***** und Friedrich T***** wird demzufolge das

Oberlandesgericht Linz zu entscheiden haben.römisch III. Über die Berufungen der Angeklagten Michaela K***** und

Friedrich T***** wird demzufolge das Oberlandesgericht Linz zu entscheiden haben.

IV. Mit ihren Berufungen, Manfred M***** auch mit seiner Beschwerde gemäß § 498 Abs 3 StPO, werden die

Angeklagten Ludwig H*****, Christian G*****, Nicole N*****, Manfred M***** und Markus P***** auf die

teilkassatorische Entscheidung verwiesen.römisch IV. Mit ihren Berufungen, Manfred M***** auch mit seiner

Beschwerde gemäß Paragraph 498, Absatz 3, StPO, werden die Angeklagten Ludwig H*****, Christian G*****, Nicole

N*****, Manfred M***** und Markus P***** auf die teilkassatorische Entscheidung verwiesen.

V. Den Angeklagten Ludwig H*****, Michaela K*****, Friedrich T*****, Christian G*****, Nicole N*****, Manfred

M***** und Markus P***** fallen auch die Kosten des (bisherigen) Rechtsmittelverfahrens zur Last.römisch fünf. Den

Angeklagten Ludwig H*****, Michaela K*****, Friedrich T*****, Christian G*****, Nicole N*****, Manfred M*****

und Markus P***** fallen auch die Kosten des (bisherigen) Rechtsmittelverfahrens zur Last.
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Gründe:

Mit dem angefochtenen, auch in Rechtskraft erwachsene Freisprüche enthaltenden Urteil wurden

I. Ludwig H***** des in der Entwicklungsstufe des Versuchs (§ 15 StGB) verbliebenen Verbrechens nach § 28 Abs 2

erster Fall, Abs 3 erster Fall, Abs 4 Z 3 SMG als Beteiligter gemäß § 12 (richtig: nur) zweiter Fall StGB (zu I. A. 1.), des

Vergehens nach § 27 Abs 1 sechster Fall, Abs 2 Z 2 erster Fall SMG (zu I. A. 2.) und des Verbrechens nach § 28 Abs 2

erster Fall SMG als Beteiligter gemäß § 12 (richtig: nur) zweiter Fall StGB (zu I. A. 3.),römisch eins. Ludwig H***** des in

der Entwicklungsstufe des Versuchs (Paragraph 15, StGB) verbliebenen Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2,

erster Fall, Absatz 3, erster Fall, Absatz 4, ZiEer 3, SMG als Beteiligter gemäß Paragraph 12, (richtig: nur) zweiter Fall

StGB (zu römisch eins. A. 1.), des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, sechster Fall, Absatz 2, ZiEer 2, erster Fall

SMG (zu römisch eins. A. 2.) und des Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2, erster Fall SMG als Beteiligter gemäß

Paragraph 12, (richtig: nur) zweiter Fall StGB (zu römisch eins. A. 3.),

II. Michaela K***** des teilweise in der Entwicklungsstufe des Versuchs (§ 15 StGB) verbliebenen Verbrechens nach §

28 Abs 2 erster Fall SMG als Beteiligte gemäß § 12 dritter Fall StGB (zu I. B.),römisch II. Michaela K***** des teilweise in

der Entwicklungsstufe des Versuchs (Paragraph 15, StGB) verbliebenen Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2,

erster Fall SMG als Beteiligte gemäß Paragraph 12, dritter Fall StGB (zu römisch eins. B.),

III. Friedrich T***** des in der Entwicklungsstufe des Versuchs (§ 15 StGB) verbliebenen Verbrechens nach § 28 Abs 2

erster Fall SMG als Beteiligter gemäß § 12 dritter Fall StGB (zu II.),römisch III. Friedrich T***** des in der

Entwicklungsstufe des Versuchs (Paragraph 15, StGB) verbliebenen Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2, erster

Fall SMG als Beteiligter gemäß Paragraph 12, dritter Fall StGB (zu römisch II.),

IV. Christian G***** „des versuchten Verbrechens nach §§ 15 StGB, 28 Abs 2 erster und vierter Fall, Abs 3 erster Fall

SMG" (zu III.),römisch IV. Christian G***** „des versuchten Verbrechens nach Paragraphen 15, StGB, 28 Absatz 2,

erster und vierter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG" (zu römisch III.),

V. Nicole N***** „des teils versuchten, teils vollendeten Verbrechens nach § 28 Abs 2 erster und vierter Fall, Abs 3

erster Fall SMG, § 15 StGB" (zu IV.),römisch fünf. Nicole N***** „des teils versuchten, teils vollendeten Verbrechens

nach Paragraph 28, Absatz 2, erster und vierter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG, Paragraph 15, StGB" (zu römisch IV.),

VI. Manfred M***** (richtig:) der Vergehen nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG (zu V. 1.), „des versuchten

Verbrechens nach §§ 15 StGB, 28 Abs 2 erster und vierter Fall, Abs 3 erster Fall SMG" (zu V. 2.) und des Vergehens nach

§ 27 Abs 1 (richtig:) sechster Fall, Abs 2 (richtig:) Z 2 erster Fall SMG (zu V. 3.),römisch VI. Manfred M***** (richtig:) der

Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG (zu römisch fünf. 1.), „des versuchten

Verbrechens nach Paragraphen 15, StGB, 28 Absatz 2, erster und vierter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG" (zu römisch

fünf. 2.) und des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, (richtig:) sechster Fall, Absatz 2, (richtig:) ZiEer 2, erster Fall

SMG (zu römisch fünf. 3.),

VII. Markus P***** (richtig:) der in der Entwicklungsstufe des Versuchs (§ 15 StGB) verbliebenen Verbrechen nach § 28

Abs 2 erster und vierter Fall, Abs 3 erster Fall SMG (zu VI.),römisch VII. Markus P***** (richtig:) der in der

Entwicklungsstufe des Versuchs (Paragraph 15, StGB) verbliebenen Verbrechen nach Paragraph 28, Absatz 2, erster

und vierter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG (zu römisch VI.),

VIII. Richard B***** (richtig:) der Vergehen nach § 27 Abs 1 (richtig:) erster und vierter Fall, Abs 2 (richtig:) Z 2 erster Fall

SMG (zu VII.) und IX. Armin R***** (richtig:) der Vergehen nach § 27 Abs 1 erster (zu ergänzen:) und zweiter Fall SMG

(zu VIII.)römisch VIII. Richard B***** (richtig:) der Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, (richtig:) erster und vierter

Fall, Absatz 2, (richtig:) ZiEer 2, erster Fall SMG (zu römisch VII.) und römisch IX. Armin R***** (richtig:) der Vergehen

nach Paragraph 27, Absatz eins, erster (zu ergänzen:) und zweiter Fall SMG (zu römisch VIII.)

schuldig erkannt.

Danach haben zwischen August 2002 und 22. Juni 2004 in Burgkirchen und anderen Orten (nicht nur hinsichtlich

Ludwig H*****, sondern hinsichtlich aller Angeklagten und insoweit zu ergänzen:) den bestehenden Vorschriften

zuwider

I. A. Ludwig H*****römisch eins. A. Ludwig H*****

1. „versucht, durch die Aufzucht von 2.192 CannabispOanzen und Verkauf von CannabispOanzen an Friedrich T*****,
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Christian G*****, Nicole N*****, Christian Sch*****, Manfred M*****, Markus P*****, Raphael F***** und Wolfgang

L*****, die im Auftrag und mit Unterstützung des Ludwig H***** Aufzuchtanlagen für HanfpOanzen betrieben, diese

Personen dazu zu bestimmen, Suchtgift in einer das 25-fache der Grenzmenge (Abs 6) übersteigenden Menge zu

erzeugen, wobei er in der Absicht handelte, sich durch den Verkauf von Suchtgift in großen Mengen (Abs 6) eine

fortlaufende Einnahme zu verschaEen,1. „versucht, durch die Aufzucht von 2.192 CannabispOanzen und Verkauf von

CannabispOanzen an Friedrich T*****, Christian G*****, Nicole N*****, Christian Sch*****, Manfred M*****, Markus

P*****, Raphael F***** und Wolfgang L*****, die im Auftrag und mit Unterstützung des Ludwig H*****

Aufzuchtanlagen für HanfpOanzen betrieben, diese Personen dazu zu bestimmen, Suchtgift in einer das 25-fache der

Grenzmenge (Absatz 6,) übersteigenden Menge zu erzeugen, wobei er in der Absicht handelte, sich durch den Verkauf

von Suchtgift in großen Mengen (Absatz 6,) eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen,

2. dem Richard B***** Suchtgift, nämlich ca 170 Gramm Cannabiskraut verkauft, wobei er in der Absicht handelte, sich

durch den Verkauf von Suchtgift eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen,

3. dadurch, dass er Nicole N***** CannabispOanzen zur Aufzucht zur Verfügung stellte, Nicole N***** dazu bestimmt,

Suchtgift in einer großen Menge, nämlich Cannabiskraut mit einem THC-Gehalt von mehr als 20 Gramm zu erzeugen;

I. B. Michaela K***** dadurch, dass sie gemeinsam mit Ludwig H***** eine Aufzucht für CannabispOanzen betrieb, die

an andere Personen zur Gewinnung von Suchtgift weitergegeben wurden, dazu beigetragen, dass von diesen anderen

Personen Suchtgift in einer großen Menge, nämlich Cannabiskraut mit einem THC-Gehalt von mindestens 20 Gramm

hergestellt wurde und hergestellt werden sollte;römisch eins. B. Michaela K***** dadurch, dass sie gemeinsam mit

Ludwig H***** eine Aufzucht für CannabispOanzen betrieb, die an andere Personen zur Gewinnung von Suchtgift

weitergegeben wurden, dazu beigetragen, dass von diesen anderen Personen Suchtgift in einer großen Menge,

nämlich Cannabiskraut mit einem THC-Gehalt von mindestens 20 Gramm hergestellt wurde und hergestellt werden

sollte;

II. Friedrich T***** in St. Peter am Hart dadurch, dass er dem Angeklagten Christian G***** eine Anlage zur Aufzucht

von HanfpOanzen verkaufte und den Kontakt zwischen dem Angeklagten Christian G***** und dem Angeklagten

Ludwig H***** zwecks Verkaufes von CannabispOanzen durch Ludwig H***** an Christian G***** herstellte,

versucht, dazu beizutragen (gemeint: dazu beigetragen), dass Christian G***** versuchte, Suchtgift in zumindest einer

großen Menge (Abs 6), nämlich eine Menge von mindestens 20 Gramm THC-Reinsubstanz zu erzeugen;römisch II.

Friedrich T***** in St. Peter am Hart dadurch, dass er dem Angeklagten Christian G***** eine Anlage zur Aufzucht

von HanfpOanzen verkaufte und den Kontakt zwischen dem Angeklagten Christian G***** und dem Angeklagten

Ludwig H***** zwecks Verkaufes von CannabispOanzen durch Ludwig H***** an Christian G***** herstellte,

versucht, dazu beizutragen (gemeint: dazu beigetragen), dass Christian G***** versuchte, Suchtgift in zumindest einer

großen Menge (Absatz 6,), nämlich eine Menge von mindestens 20 Gramm THC-Reinsubstanz zu erzeugen;

III. Christian G***** in St. Peter am Hart Suchtgift in zumindest einer großen Menge (zumindest 20 Gramm 'THC-

Reinsubstanz') dadurch zu erzeugen versucht, dass er von Ludwig H***** 70 CannabispOanzen übernahm, in eine in

seiner Wohnung beMndliche Cannabisaufzuchtanlage pOanzte und entsprechend betreute, wobei er die Ernte

zumindest teilweise gewinnbringend an Ludwig H***** verkaufen wollte und er in der Absicht handelte, sich durch die

wiederkehrende Erzeugung und den anschließenden Verkauf von Suchtgift auch in großen Mengen (Abs 6) eine

fortlaufende Einnahme zu verschaEen;römisch III. Christian G***** in St. Peter am Hart Suchtgift in zumindest einer

großen Menge (zumindest 20 Gramm 'THC-Reinsubstanz') dadurch zu erzeugen versucht, dass er von Ludwig H*****

70 CannabispOanzen übernahm, in eine in seiner Wohnung beMndliche Cannabisaufzuchtanlage pOanzte und

entsprechend betreute, wobei er die Ernte zumindest teilweise gewinnbringend an Ludwig H***** verkaufen wollte

und er in der Absicht handelte, sich durch die wiederkehrende Erzeugung und den anschließenden Verkauf von

Suchtgift auch in großen Mengen (Absatz 6,) eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen;

IV. Nicole N***** in Braunau am Inn Suchtgift (Cannabiskraut) in zumindest einer großen Menge (Abs 6) erzeugt, wobei

sie in der Absicht handelte, sich durch die wiederkehrende Erzeugung und den anschließenden Verkauf von Suchtgift

in großen Mengen (Abs 6) eine fortlaufende Einnahme zu verschaEen;römisch IV. Nicole N***** in Braunau am Inn

Suchtgift (Cannabiskraut) in zumindest einer großen Menge (Absatz 6,) erzeugt, wobei sie in der Absicht handelte, sich

durch die wiederkehrende Erzeugung und den anschließenden Verkauf von Suchtgift in großen Mengen (Absatz 6,)

eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen;



V. Manfred M*****römisch fünf. Manfred M*****

1. im Dezember 2003 in Wien Suchtgift, nämlich Kokain zusammen mit den abgesondert Verfolgten Eveline Z***** und

Bernhard W***** erworben und besessen,

2. im Jahre 2004 in Braunau am Inn Suchtgift (Cannabiskraut) dadurch erzeugt, dass er von Ludwig H*****

CannabispOanzen erwarb, diese in seiner Cannabisaufzuchtanlage im Keller seines Hauses einpOanzte und bis zur

Erntereife großzog, versucht, Cannabiskraut in großen Mengen (zumindest 20 Gramm 'THC-Reinsubstanz', Abs 6) zu

erzeugen, wobei er in der Absicht handelte, sich durch den Verkauf von großen Mengen (Abs 6) eine fortlaufende

Einnahme zu verschaEen,2. im Jahre 2004 in Braunau am Inn Suchtgift (Cannabiskraut) dadurch erzeugt, dass er von

Ludwig H***** CannabispOanzen erwarb, diese in seiner Cannabisaufzuchtanlage im Keller seines Hauses einpOanzte

und bis zur Erntereife großzog, versucht, Cannabiskraut in großen Mengen (zumindest 20 Gramm 'THC-Reinsubstanz',

Absatz 6,) zu erzeugen, wobei er in der Absicht handelte, sich durch den Verkauf von großen Mengen (Absatz 6,) eine

fortlaufende Einnahme zu verschaffen,

3. von November 2003 bis Jänner 2004 in Braunau am Inn wiederholt eine unbekannte Menge Cannabiskraut an den

abgesondert verfolgten Bernhard W***** verkauft, wobei er in der Absicht handelte, sich durch den wiederkehrenden

Suchtgifthandel eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen;

VI. Markus P***** von November 2003 bis Mitte Juni 2004 in St. Peter am Hart Suchtgift (Cannabiskraut) in mehrfach

großer Menge (Abs 6) zu erzeugen versucht, indem er in wiederholten AngriEen CannabispOanzen von Ludwig H*****

erwarb, diese in seiner Cannabisaufzuchtanlage eingepOanzt, bis zur Erntereife großgezogen hat und das Suchtgift in

der Folge an Ludwig H***** gewinnbringend verkaufte, wobei er in der Absicht handelte, sich durch die

wiederkehrende Erzeugung von Suchtgift in großen Mengen sowie anschließenden Verkauf eine fortlaufende

Einnahme zu verschaEen;römisch VI. Markus P***** von November 2003 bis Mitte Juni 2004 in St. Peter am Hart

Suchtgift (Cannabiskraut) in mehrfach großer Menge (Absatz 6,) zu erzeugen versucht, indem er in wiederholten

AngriEen CannabispOanzen von Ludwig H***** erwarb, diese in seiner Cannabisaufzuchtanlage eingepOanzt, bis zur

Erntereife großgezogen hat und das Suchtgift in der Folge an Ludwig H***** gewinnbringend verkaufte, wobei er in

der Absicht handelte, sich durch die wiederkehrende Erzeugung von Suchtgift in großen Mengen sowie

anschließenden Verkauf eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen;

VII. Richard B***** im Zeitraum 2002 bis 2003 in Simbach am Inn in wiederholten AngriEen von Ludwig H***** rund

170 Gramm Cannabiskraut erworben und von Deutschland nach Österreich eingeführt, wobei er in der Absicht

handelte, sich durch die wiederholte Einfuhr von Suchtgift und den anschließenden Verkauf eine regelmäßige

Einnahme zu verschaEen;römisch VII. Richard B***** im Zeitraum 2002 bis 2003 in Simbach am Inn in wiederholten

AngriEen von Ludwig H***** rund 170 Gramm Cannabiskraut erworben und von Deutschland nach Österreich

eingeführt, wobei er in der Absicht handelte, sich durch die wiederholte Einfuhr von Suchtgift und den anschließenden

Verkauf eine regelmäßige Einnahme zu verschaffen;

VIII. Armin R***** von Jänner 2003 bis Juli 2004 wiederholt Suchtgift erworben und besessen."römisch VIII. Armin

R***** von Jänner 2003 bis Juli 2004 wiederholt Suchtgift erworben und besessen."

Während die Angeklagte Nicole N***** das Urteil mit Nichtigkeitsbeschwerde aus den Gründen der Z 9 lit a und 10

des § 281 Abs 1 StPO bekämpft, machen Ludwig H*****, Michaela K*****, Friedrich T*****, Christian G***** und

Manfred M***** Z 5 und darüber hinaus Ludwig H***** Z 5a, Michaela K***** Z 9 lit b, Friedrich T***** Z 9 lit a,

Christian G***** Z 9 lit a, 10 und 11 sowie Manfred M***** Z 5a, 8, 9 lit b, 10 und 11 leg cit wider den gegen sie

ergangenen Schuldspruch geltend. Eine vom Angeklagten Markus P***** fristgerecht angemeldete „Berufung wegen

Nichtigkeit, Schuld und Strafe" wurde ebenso wenig ausgeführt wie die von Nicole N*****euburger angemeldete

„Berufung wegen Schuld". Die Schuldsprüche der Angeklagten Richard B***** und Armin R***** blieben

unbekämpft.Während die Angeklagte Nicole N***** das Urteil mit Nichtigkeitsbeschwerde aus den Gründen der ZiEer

9, Litera a und 10 des Paragraph 281, Absatz eins, StPO bekämpft, machen Ludwig H*****, Michaela K*****, Friedrich

T*****, Christian G***** und Manfred M***** Ziffer 5 und darüber hinaus Ludwig H***** Ziffer 5 a,, Michaela K*****

ZiEer 9, Litera b,, Friedrich T***** ZiEer 9, Litera a,, Christian G***** ZiEer 9, Litera a,, 10 und 11 sowie Manfred

M***** ZiEer 5 a,, 8, 9 Litera b,, 10 und 11 leg cit wider den gegen sie ergangenen Schuldspruch geltend. Eine vom
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Angeklagten Markus P***** fristgerecht angemeldete „Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe" wurde ebenso

wenig ausgeführt wie die von Nicole N*****euburger angemeldete „Berufung wegen Schuld". Die Schuldsprüche der

Angeklagten Richard B***** und Armin R***** blieben unbekämpft.

Rechtliche Beurteilung

Zur Nichtigkeitsbeschwerde der Angeklagten Nicole N*****:

Die undiEerenziert auf § 281 Abs 1 Z 9 lit a und 10 (der Sache nach Z 9 lit a, vgl 14 Os 9/04, 13 Os 120/05d) StPO

gestützte Nichtigkeitsbeschwerde wendet sich ausschließlich gegen den Schuldspruch wegen des in der

Entwicklungsstufe des Versuchs verbliebenen Verbrechens des gewerbsmäßigen Inverkehrsetzens einer großen

Suchtgiftmenge nach § 15 StGB, § 28 Abs 2 vierter Fall, Abs 3 erster Fall SMG. Ihr kommt Berechtigung zu:Die

undiEerenziert auf Paragraph 281, Absatz eins, ZiEer 9, Litera a und 10 (der Sache nach ZiEer 9, Litera a,, vergleiche 14

Os 9/04, 13 Os 120/05d) StPO gestützte Nichtigkeitsbeschwerde wendet sich ausschließlich gegen den Schuldspruch

wegen des in der Entwicklungsstufe des Versuchs verbliebenen Verbrechens des gewerbsmäßigen Inverkehrsetzens

einer großen Suchtgiftmenge nach Paragraph 15, StGB, Paragraph 28, Absatz 2, vierter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG.

Ihr kommt Berechtigung zu:

Nach den Feststellungen der Tatrichter liegt Nicole N***** die tatsächlich gelungene Aufzucht von insgesamt etwa 80

von Ludwig H***** erworbenen CannabispOanzen mit einem reinen THC-Gehalt von mehr als 20 Gramm zur Last (US

13 f), wobei sie insgesamt eine möglichst große Menge Marihuana herstellen wollte (US 14) und in der Absicht

handelte, sich durch die Erzeugung mehrerer jeweils großer Mengen (US 14) und deren beabsichtigten Verkauf eine

regelmäßige Einnahmequelle zu erschließen (US 25).

ZutreEend wendet die Beschwerdeführerin das Fehlen von Feststellungen ein, inwieweit sie ihren Entschluss, auch nur

eine einzige große Menge in Verkehr zu setzen, durch eine der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung

betätigt hätte.

Versuchshandlung - im Gegensatz zur Vorbereitungshandlung - ist nämlich nur eine Handlung, die bereits die

Ausführung der Tat ist oder doch dieser Ausführung unmittelbar vorangeht (Fuchs AT I6 29/19 f mwN). Das Verbrechen

nach § 28 Abs 2 vierter Fall SMG wird dadurch ausgeführt, dass eine große Menge eines Suchtgiftes (§ 28 Abs 6 SMG),

über welche der Täter tatsächlich verfügt, in Verkehr gesetzt wird (vgl RIS-Justiz RS0119084). Dessen Versuch hat sohin

nicht bloß die Verfügungsmacht über eine große Suchtgiftmenge, sondern - und insoweit von den Tatrichtern nicht

festgestellt - zumindest auch ein dem Inverkehrsetzen durch Überlassen an einen Dritten unmittelbar vorangehendes

Verhalten zur Voraussetzung. Der vom Erstgericht im Rahmen der Feststellung gewerbsmäßigen Handelns

konstatierte, erst in weiterer Zukunft beabsichtigte Verkauf auch mehrerer großer Suchtgiftmengen reicht hiefür

jedenfalls nicht hin (Hinterhofer in Hinterhofer/Rosband, SMG § 28 Rz 84 mwN).Versuchshandlung - im Gegensatz zur

Vorbereitungshandlung - ist nämlich nur eine Handlung, die bereits die Ausführung der Tat ist oder doch dieser

Ausführung unmittelbar vorangeht (Fuchs AT I6 29/19 f mwN). Das Verbrechen nach Paragraph 28, Absatz 2, vierter

Fall SMG wird dadurch ausgeführt, dass eine große Menge eines Suchtgiftes (Paragraph 28, Absatz 6, SMG), über

welche der Täter tatsächlich verfügt, in Verkehr gesetzt wird vergleiche RIS-Justiz RS0119084). Dessen Versuch hat

sohin nicht bloß die Verfügungsmacht über eine große Suchtgiftmenge, sondern - und insoweit von den Tatrichtern

nicht festgestellt - zumindest auch ein dem Inverkehrsetzen durch Überlassen an einen Dritten unmittelbar

vorangehendes Verhalten zur Voraussetzung. Der vom Erstgericht im Rahmen der Feststellung gewerbsmäßigen

Handelns konstatierte, erst in weiterer Zukunft beabsichtigte Verkauf auch mehrerer großer Suchtgiftmengen reicht

hiefür jedenfalls nicht hin (Hinterhofer in Hinterhofer/Rosband, SMG Paragraph 28, Rz 84 mwN).

Der Schuldspruch nach § 15 StGB, § 28 Abs 2 vierter Fall, Abs 3 erster Fall SMG ist daher mit Nichtigkeit nach § 281 Abs

1 Z 9 lit a StPO behaftet.Der Schuldspruch nach Paragraph 15, StGB, Paragraph 28, Absatz 2, vierter Fall, Absatz 3,

erster Fall SMG ist daher mit Nichtigkeit nach Paragraph 281, Absatz eins, Ziffer 9, Litera a, StPO behaftet.

Lediglich zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass bei - hier nicht in Rede stehendem - mehraktigem

Inverkehrsetzen eine solche Ausführungshandlung erst dann vorliegt, wenn sich die tatsächliche Verfügungsgewalt

über eine insgesamt große Menge zur Gänze realisiert hat. Entscheidend für die Ausführungsnähe bei mehraktigem

Inverkehrsetzen einer insgesamt großen Menge Suchtgift ist demnach jener Akt, der beim in Verkehr gesetzten

Suchtgift zum Erreichen der Grenzmenge führt, gleichsam „das Fass zum Überlaufen bringt" (13 Os 40/04 mwN).
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Die angemeldete, jedoch unausgeführt gebliebene „Berufung wegen Schuld" war, weil gegen schöEengerichtliche

Urteile nicht zulässig (§§ 280, 283 Abs 1 StPO), schon bei nichtöEentlicher Beratung zurückzuweisen (§ 285 Abs 1

StPO).Die angemeldete, jedoch unausgeführt gebliebene „Berufung wegen Schuld" war, weil gegen

schöEengerichtliche Urteile nicht zulässig (Paragraphen 280,, 283 Absatz eins, StPO), schon bei nichtöEentlicher

Beratung zurückzuweisen (Paragraph 285, Absatz eins, StPO).

Zur Nichtigkeitsbeschwerde des Manfred M*****:

Die Mängelrüge zu Schuldspruchpunkt V. 2. zeigt zutreEend auf, dass die Tatrichter eine zureichende Begründung für

die Annahme gewerbsmäßigen Handelns anlässlich der beabsichtigten Aufzucht zumindest einer großen Menge (vgl US

4, 14, 26) Marihuana unterließen (Z 5 vierter Fall), gründeten sie die bekämpfte Feststellung seiner Absicht, sich durch

die wiederholte Erzeugung jeweils großer Mengen Suchtgift und deren anschließenden Verkauf eine zusätzliche

Einnahme zu verschaEen (US 26, demgegenüber undeutlich US 4, 14), doch ausschließlich auf sein als „äußerst

professionell" bewertetes Vorgehen in Form des Betriebs einer Aufzuchtanlage, in der der Beschwerdeführer 20

CannabispOanzen aufzog. Wenn diese angesichts einer bevorstehenden Hausdurchsuchung vorzeitig vernichteten

POanzen auch den Grenzwert von 20 Gramm THC nicht erreicht hatten, genügt der Hinweis auf den professionellen

Betrieb der Anlage zwar für die Urteilsannahme der versuchten Erzeugung zumindest einer großen Menge THC, jedoch

auch unter Berücksichtigung der Angaben des Zeugen Bernhard W*****, der Angeklagte M***** habe teilweise

bereits selbst produziertes Suchtgift verkauft (US 26 iVm S 423/II, S 23/III), nicht für die weitere Annahme des

Vorliegens einer - infolge geplanten Verkaufs großer Mengen - auf gewerbsmäßige Erzeugung gerichteten

Tätereinstellung.Die Mängelrüge zu Schuldspruchpunkt römisch fünf. 2. zeigt zutreEend auf, dass die Tatrichter eine

zureichende Begründung für die Annahme gewerbsmäßigen Handelns anlässlich der beabsichtigten Aufzucht

zumindest einer großen Menge vergleiche US 4, 14, 26) Marihuana unterließen (ZiEer 5, vierter Fall), gründeten sie die

bekämpfte Feststellung seiner Absicht, sich durch die wiederholte Erzeugung jeweils großer Mengen Suchtgift und

deren anschließenden Verkauf eine zusätzliche Einnahme zu verschaEen (US 26, demgegenüber undeutlich US 4, 14),

doch ausschließlich auf sein als „äußerst professionell" bewertetes Vorgehen in Form des Betriebs einer

Aufzuchtanlage, in der der Beschwerdeführer 20 CannabispOanzen aufzog. Wenn diese angesichts einer

bevorstehenden Hausdurchsuchung vorzeitig vernichteten POanzen auch den Grenzwert von 20 Gramm THC nicht

erreicht hatten, genügt der Hinweis auf den professionellen Betrieb der Anlage zwar für die Urteilsannahme der

versuchten Erzeugung zumindest einer großen Menge THC, jedoch auch unter Berücksichtigung der Angaben des

Zeugen Bernhard W*****, der Angeklagte M***** habe teilweise bereits selbst produziertes Suchtgift verkauft (US 26

in Verbindung mit S 423/II, S 23/III), nicht für die weitere Annahme des Vorliegens einer - infolge geplanten Verkaufs

großer Mengen - auf gewerbsmäßige Erzeugung gerichteten Tätereinstellung.

Die Unterstellung der versuchten Aufzucht zumindest einer großen Menge Marihuana unter § 28 Abs 3 erster Fall SMG

ist daher mit Nichtigkeit nach § 281 Abs 1 Z 5 StPO behaftet.Die Unterstellung der versuchten Aufzucht zumindest einer

großen Menge Marihuana unter Paragraph 28, Absatz 3, erster Fall SMG ist daher mit Nichtigkeit nach Paragraph 281,

Absatz eins, Ziffer 5, StPO behaftet.

Zur Klarstellung wird betreEend die Annahme des § 28 Abs 2 vierter Fall, Abs 3 erster Fall SMG im Faktum V. 2. auf die

Ausführungen zu § 290 Abs 1 StPO und die sich dadurch ergebende Aufhebung der Unterstellung dieses Faktums zur

Gänze unter § 28 Abs 3 erster Fall SMG verwiesen.Zur Klarstellung wird betreEend die Annahme des Paragraph 28,

Absatz 2, vierter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG im Faktum römisch fünf. 2. auf die Ausführungen zu Paragraph 290,

Absatz eins, StPO und die sich dadurch ergebende Aufhebung der Unterstellung dieses Faktums zur Gänze unter

Paragraph 28, Absatz 3, erster Fall SMG verwiesen.

Im Übrigen ist die Nichtigkeitsbeschwerde aber nicht im Recht. Die Mängelrüge zu Schuldspruchpunkt V. 1. übergeht

die umfassenden Erwägungen der Tatrichter zur Glaubwürdigkeit der belastenden Angaben des Zeugen Bernhard

W***** im Allgemeinen (US 16 f) sowie im Speziellen zum konkreten Vorwurf des Erwerbs und Besitzes von Kokain (US

25 f). Von den angesichts seiner detaillierten Schilderung des Ankaufs des Suchtgiftes (US 26) als glaubwürdig

eingestuften Anschuldigungen dieses Zeugen ausgehend erachteten die Tatrichter die dazu im Gegensatz stehenden

Aussagen der Zeugen Eveline Z***** und Thomas S***** sowie die leugnende Verantwortung des Beschwerdeführers

für widerlegt (US 25 f). Der behauptete Begründungsmangel liegt daher nicht vor.Im Übrigen ist die

Nichtigkeitsbeschwerde aber nicht im Recht. Die Mängelrüge zu Schuldspruchpunkt römisch fünf. 1. übergeht die

umfassenden Erwägungen der Tatrichter zur Glaubwürdigkeit der belastenden Angaben des Zeugen Bernhard W*****
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im Allgemeinen (US 16 f) sowie im Speziellen zum konkreten Vorwurf des Erwerbs und Besitzes von Kokain (US 25 f).

Von den angesichts seiner detaillierten Schilderung des Ankaufs des Suchtgiftes (US 26) als glaubwürdig eingestuften

Anschuldigungen dieses Zeugen ausgehend erachteten die Tatrichter die dazu im Gegensatz stehenden Aussagen der

Zeugen Eveline Z***** und Thomas S***** sowie die leugnende Verantwortung des Beschwerdeführers für widerlegt

(US 25 f). Der behauptete Begründungsmangel liegt daher nicht vor.

Mit seinen gegen die Annahme gewerbsmäßigen Handelns zu V. 3. gerichteten Ausführungen ist der

Beschwerdeführer auf die Maßnahme nach § 290 Abs 1 StPO zu verweisen. Der Einwand erweist sich im Übrigen als

unberechtigt, weil die Tatrichter die Absicht des Angeklagten, sich durch den wiederkehrenden Suchtgifthandel eine

fortlaufende Einnahme zu verschaEen (US 5, 14), nicht nur auf die vom Rechtsmittelwerber punktuell hervorgehobene

„professionelle Begehungsweise", sondern auch auf den wiederkehrenden Verkauf erheblicher Mengen an

Cannabiskraut zurückführten (US 27). Die Tatsachenrüge (Z 5a) verweist auf zahlreiche, von den Tatrichtern allerdings

in ihrer Gesamtheit erörterte (US 16 f) Widersprüche in den Angaben des Zeugen Bernhard W***** und bekämpft mit

eigenen Beweiswerterwägungen unzulässig die tatrichterliche Beweiswürdigung. So schließt der Ankauf von

Marihuana von einem „Türken namens E*****" einen weiteren Ankauf von Kokain von Thomas S***** ebenso wenig

aus wie allfällige bloß beschränkte Ortskenntnisse des Zeugen W***** in Wien. Der Verkauf von Marihuana in einer

bestimmten Wohnung ist keinesfalls zwingend vom vorherigen Abschluss eines Mietvertrages für das Bestandobjekt

abhängig. Die weiters problematisierte Höhe einer Stromnachzahlung des Bernhard W***** und die Frage, ob der

Beschwerdeführer bei einem bis September 2003 bezogenen Einkommen von 2.800 Euro dennoch bis 27. April 2004

100 Euro Schulden, sei es für Dünger bzw Messgeräte, bei Ludwig H***** haben konnte und dennoch im Dezember

2003 Geld für den Ankauf von Kokain zur Verfügung hatte, sind jeweils nicht entscheidungswesentlich. Ebenso die

Frage, ob das ihm vom Angeklagten M***** überlassene Cannabiskraut aus dessen eigener Produktion stammte.Mit

seinen gegen die Annahme gewerbsmäßigen Handelns zu römisch fünf. 3. gerichteten Ausführungen ist der

Beschwerdeführer auf die Maßnahme nach Paragraph 290, Absatz eins, StPO zu verweisen. Der Einwand erweist sich

im Übrigen als unberechtigt, weil die Tatrichter die Absicht des Angeklagten, sich durch den wiederkehrenden

Suchtgifthandel eine fortlaufende Einnahme zu verschaEen (US 5, 14), nicht nur auf die vom Rechtsmittelwerber

punktuell hervorgehobene „professionelle Begehungsweise", sondern auch auf den wiederkehrenden Verkauf

erheblicher Mengen an Cannabiskraut zurückführten (US 27). Die Tatsachenrüge (ZiEer 5 a,) verweist auf zahlreiche,

von den Tatrichtern allerdings in ihrer Gesamtheit erörterte (US 16 f) Widersprüche in den Angaben des Zeugen

Bernhard W***** und bekämpft mit eigenen Beweiswerterwägungen unzulässig die tatrichterliche Beweiswürdigung.

So schließt der Ankauf von Marihuana von einem „Türken namens E*****" einen weiteren Ankauf von Kokain von

Thomas S***** ebenso wenig aus wie allfällige bloß beschränkte Ortskenntnisse des Zeugen W***** in Wien. Der

Verkauf von Marihuana in einer bestimmten Wohnung ist keinesfalls zwingend vom vorherigen Abschluss eines

Mietvertrages für das Bestandobjekt abhängig. Die weiters problematisierte Höhe einer Stromnachzahlung des

Bernhard W***** und die Frage, ob der Beschwerdeführer bei einem bis September 2003 bezogenen Einkommen von

2.800 Euro dennoch bis 27. April 2004 100 Euro Schulden, sei es für Dünger bzw Messgeräte, bei Ludwig H***** haben

konnte und dennoch im Dezember 2003 Geld für den Ankauf von Kokain zur Verfügung hatte, sind jeweils nicht

entscheidungswesentlich. Ebenso die Frage, ob das ihm vom Angeklagten M***** überlassene Cannabiskraut aus

dessen eigener Produktion stammte.

Soweit der Beschwerdeführer die Feststellung des Verkaufs einer „unbekannten" (US 5), als „größer" bezeichneten (US

14) Menge Cannabis an Bernhard W***** (V. 3.) anMcht, ist er angesichts der Subsumtion dieses Suchtgiftverkaufes

lediglich als Vergehen nach § 27 Abs 1 (richtig:) sechster Fall, Abs 2 (richtig:) Z 2 erster Fall SMG nicht beschwert.Soweit

der Beschwerdeführer die Feststellung des Verkaufs einer „unbekannten" (US 5), als „größer" bezeichneten (US 14)

Menge Cannabis an Bernhard W***** (römisch fünf. 3.) anMcht, ist er angesichts der Subsumtion dieses

Suchtgiftverkaufes lediglich als Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, (richtig:) sechster Fall, Absatz 2, (richtig:)

Ziffer 2, erster Fall SMG nicht beschwert.

Insgesamt vermag der Nichtigkeitswerber mit seinem Vorbringen zur Tatsachenrüge demgemäß keine erheblichen

Bedenken an der Richtigkeit der dem Schuldspruch zu Grunde liegenden Feststellungen zu erwecken. Verfehlt ist der

einen nichtigkeitsbegründenden Verstoß gegen die Vorschrift des § 260 Abs 1 Z 2 StPO behauptende, nominell auf §

281 Abs 1 Z 8 StPO gestützte, der Sache nach Nichtigkeit aus Z 3 leg cit geltend machende Beschwerdeeinwand, die im

Urteilsspruch beschriebene Tat sei zu Unrecht - weil weder indiziert, noch unter Anklage gestellt - auch § 27 Abs 2 Z 1
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erster Fall SMG unterstellt worden. Entgegen diesem Beschwerdevorbringen unterlief dem Erstgericht nämlich

ersichtlich ein Schreibfehler; die Bezeichnung der strafbaren Handlung lautet richtig „Vergehen nach § 27 Abs 1

sechster Fall, Abs 2 Z 2 SMG". Dieser Irrtum ist schon deshalb als solcher unzweifelhaft zu erkennen, weil der

Urteilssachverhalt - worauf auch der Beschwerdeführer verweist - nicht den geringsten Hinweis auf einen einem

Minderjährigen ermöglichten Gebrauch von Suchtgift enthält, sondern vielmehr gewerbsmäßiges Handeln

ausdrücklich festgestellt wird (US 4; vgl 11 Os 50/03).Insgesamt vermag der Nichtigkeitswerber mit seinem Vorbringen

zur Tatsachenrüge demgemäß keine erheblichen Bedenken an der Richtigkeit der dem Schuldspruch zu Grunde

liegenden Feststellungen zu erwecken. Verfehlt ist der einen nichtigkeitsbegründenden Verstoß gegen die Vorschrift

des Paragraph 260, Absatz eins, ZiEer 2, StPO behauptende, nominell auf Paragraph 281, Absatz eins, ZiEer 8, StPO

gestützte, der Sache nach Nichtigkeit aus ZiEer 3, leg cit geltend machende Beschwerdeeinwand, die im Urteilsspruch

beschriebene Tat sei zu Unrecht - weil weder indiziert, noch unter Anklage gestellt - auch Paragraph 27, Absatz 2, ZiEer

eins, erster Fall SMG unterstellt worden. Entgegen diesem Beschwerdevorbringen unterlief dem Erstgericht nämlich

ersichtlich ein Schreibfehler; die Bezeichnung der strafbaren Handlung lautet richtig „Vergehen nach Paragraph 27,

Absatz eins, sechster Fall, Absatz 2, ZiEer 2, SMG". Dieser Irrtum ist schon deshalb als solcher unzweifelhaft zu

erkennen, weil der Urteilssachverhalt - worauf auch der Beschwerdeführer verweist - nicht den geringsten Hinweis auf

einen einem Minderjährigen ermöglichten Gebrauch von Suchtgift enthält, sondern vielmehr gewerbsmäßiges

Handeln ausdrücklich festgestellt wird (US 4; vergleiche 11 Os 50/03).

Die Rechtsrüge (Z 9 lit b StPO) reklamiert zu V. 2. das Vorliegen freiwilligen Rücktritts vom Versuch, übergeht jedoch die

entsprechenden Urteilskonstatierungen, wonach der Beschwerdeführer von einer unbekannten Person vor der

bevorstehenden Hausdurchsuchung (nach eigenen Angaben des Beschwerdeführers [S 389/II] mit den Worten „Aktion

scharf der Gendarmerie, ganz Braunau wird umgedreht") gewarnt wurde (US 14) und andernfalls die

Suchtgiftproduktion mit Sicherheit fortgesetzt hätte (US 27).Die Rechtsrüge (ZiEer 9, Litera b, StPO) reklamiert zu

römisch fünf. 2. das Vorliegen freiwilligen Rücktritts vom Versuch, übergeht jedoch die entsprechenden

Urteilskonstatierungen, wonach der Beschwerdeführer von einer unbekannten Person vor der bevorstehenden

Hausdurchsuchung (nach eigenen Angaben des Beschwerdeführers [S 389/II] mit den Worten „Aktion scharf der

Gendarmerie, ganz Braunau wird umgedreht") gewarnt wurde (US 14) und andernfalls die Suchtgiftproduktion mit

Sicherheit fortgesetzt hätte (US 27).

Die von der Subsumtionsrüge (Z 10) vermisste Feststellung zur Suchtmittelabhängigkeit des Beschwerdeführers im

Tatzeitraum Mndet sich auf US 12 und US 31 f.Die von der Subsumtionsrüge (ZiEer 10,) vermisste Feststellung zur

Suchtmittelabhängigkeit des Beschwerdeführers im Tatzeitraum findet sich auf US 12 und US 31 f.

Letztlich liegt auch der Nichtigkeitsgrund der Z 11 des § 281 Abs 1 StPO nicht vor. Wie das Erstgericht in den

Strafzumessungsgründen richtig konstatierte, weist der Beschwerdeführer zwei Vorverurteilungen auf, wovon eine

nach dem Suchtmittelgesetz einschlägig ist (ON 126); dass eine dieser Verurteilungen zum gegenständlichen

Erkenntnis im Verhältnis der §§ 31, 40 StGB steht, ändert nichts an der Zahl der schuldig sprechenden Erkenntnisse.

Vom Gericht daraus gezogene unrichtige rechtliche Folgerungen - etwa in Bezug auf die Voraussetzungen des § 39

StGB, des § 23 Abs 1 Z 2 StGB oder hinsichtlich der Tilgungsfrist - werden in der Beschwerde nicht dargetan. Eine

allfällige unzutreEende Gewichtung der in Rede stehenden Verurteilungen ist hingegen nur mit Berufung bekämpfbar

(15 Os 159/94).Letztlich liegt auch der Nichtigkeitsgrund der ZiEer 11, des Paragraph 281, Absatz eins, StPO nicht vor.

Wie das Erstgericht in den Strafzumessungsgründen richtig konstatierte, weist der Beschwerdeführer zwei

Vorverurteilungen auf, wovon eine nach dem Suchtmittelgesetz einschlägig ist (ON 126); dass eine dieser

Verurteilungen zum gegenständlichen Erkenntnis im Verhältnis der Paragraphen 31,, 40 StGB steht, ändert nichts an

der Zahl der schuldig sprechenden Erkenntnisse. Vom Gericht daraus gezogene unrichtige rechtliche Folgerungen -

etwa in Bezug auf die Voraussetzungen des Paragraph 39, StGB, des Paragraph 23, Absatz eins, ZiEer 2, StGB oder

hinsichtlich der Tilgungsfrist - werden in der Beschwerde nicht dargetan. Eine allfällige unzutreEende Gewichtung der

in Rede stehenden Verurteilungen ist hingegen nur mit Berufung bekämpfbar (15 Os 159/94).

Zur Nichtigkeitsbeschwerde des Ludwig H*****:

Unter Hinweis auf die Verantwortung der Nicole N***** und ihres Lebensgefährten Friedrich Be*****, die einen

Erwerb von CannabispOanzen von dem den Tatvorwurf leugnenden Beschwerdeführer bei ihrer niederschriftlichen

Vernehmung durch die Sicherheitsbehörde, vor dem Untersuchungsrichter und in der Hauptverhandlung bestritten,

behauptet die Mängelrüge eine unzureichende Begründung (Z 5 vierter Fall) der Feststellungen zum
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Schuldspruchpunkt I. A. 3. Damit übergeht der Beschwerdeführer, dass sich die Tatrichter umfassend mit den einen

Ankauf von CannabispOanzen beim Beschwerdeführer leugnenden Verantwortungen der Nicole N***** und des

Friedrich Be***** auseinandersetzten, diese jedoch ebenso wie die Verantwortung des Beschwerdeführers für

unglaubwürdig erachteten und den Bezug der POanzen von Ludwig H***** insbesondere aus der in der Wohnung der

Nicole N***** vorgefundenen, jener des Ludwig H***** gleichartigen Aufzuchtanlage sowie aus den identisch

abgekürzten Sortenbezeichnungen der CannabispOanzen ableiteten (US 24). Die Aussage des Zeugen Volker L***** (S

3 E/IV) betriEt lediglich den Rückkauf erzeugten Marihuanas durch Ludwig H*****, der nicht Gegenstand des

Schuldspruchs I. A. 3. ist. Soweit sich die Tatsachenrüge (Z 5a) zu I. A. 2., gestützt auf die spätere Verantwortung des

Angeklagten B*****, von dem erhebenden Gendarmeriebeamten unter Druck gesetzt worden zu sein (S 374 E/III),

gegen die Glaubwürdigkeit seiner ursprünglichen Angaben (S 425 E/II), vom Angeklagten H***** 170 Gramm

Marihuana erworben zu haben, wendet und lediglich die vom Beschwerdeführer zugestandenen vier bis fünfmaligen

Weitergaben von drei bis fünf Gramm Marihuana behauptet, spricht sie angesichts des wegen § 27 Abs 1 sechster Fall,

Abs 2 Z 2 erster Fall SMG ergangenen Schuldspruchs keine schuld- oder subsumtionsrelevante Tatsache an.Unter

Hinweis auf die Verantwortung der Nicole N***** und ihres Lebensgefährten Friedrich Be*****, die einen Erwerb von

CannabispOanzen von dem den Tatvorwurf leugnenden Beschwerdeführer bei ihrer niederschriftlichen Vernehmung

durch die Sicherheitsbehörde, vor dem Untersuchungsrichter und in der Hauptverhandlung bestritten, behauptet die

Mängelrüge eine unzureichende Begründung (ZiEer 5, vierter Fall) der Feststellungen zum Schuldspruchpunkt römisch

eins. A. 3. Damit übergeht der Beschwerdeführer, dass sich die Tatrichter umfassend mit den einen Ankauf von

CannabispOanzen beim Beschwerdeführer leugnenden Verantwortungen der Nicole N***** und des Friedrich

Be***** auseinandersetzten, diese jedoch ebenso wie die Verantwortung des Beschwerdeführers für unglaubwürdig

erachteten und den Bezug der POanzen von Ludwig H***** insbesondere aus der in der Wohnung der Nicole N*****

vorgefundenen, jener des Ludwig H***** gleichartigen Aufzuchtanlage sowie aus den identisch abgekürzten

Sortenbezeichnungen der CannabispOanzen ableiteten (US 24). Die Aussage des Zeugen Volker L***** (S 3 E/IV)

betriEt lediglich den Rückkauf erzeugten Marihuanas durch Ludwig H*****, der nicht Gegenstand des Schuldspruchs

römisch eins. A. 3. ist. Soweit sich die Tatsachenrüge (ZiEer 5 a,) zu römisch eins. A. 2., gestützt auf die spätere

Verantwortung des Angeklagten B*****, von dem erhebenden Gendarmeriebeamten unter Druck gesetzt worden zu

sein (S 374 E/III), gegen die Glaubwürdigkeit seiner ursprünglichen Angaben (S 425 E/II), vom Angeklagten H***** 170

Gramm Marihuana erworben zu haben, wendet und lediglich die vom Beschwerdeführer zugestandenen vier bis

fünfmaligen Weitergaben von drei bis fünf Gramm Marihuana behauptet, spricht sie angesichts des wegen Paragraph

27, Absatz eins, sechster Fall, Absatz 2, ZiEer 2, erster Fall SMG ergangenen Schuldspruchs keine schuld- oder

subsumtionsrelevante Tatsache an.

Entgegen dem weiteren Beschwerdevorbringen zu I. A. 1. wurde die bestrittene Feststellung des Rückkaufes von

Marihuana bzw Haschisch nicht zur Begründung der versuchten Bestimmung anderer zur Aufzucht und damit zur

Erzeugung einer das 25-fache der Grenzmenge (§ 28 Abs 6 SMG) zumindest erreichenden Suchtgiftmenge

herangezogen. Dass der Beschwerdeführer andere zur kontinuierlichen Aufzucht von CannabispOanzen anstiften

wollte und die Tat mit Beziehung auf eine Übermenge, nämlich das zumindest 25-fache der Grenzmenge setzte,

erschlossen die Tatrichter vielmehr aus der von ihnen durchaus kritisch durchleuchteten und letztlich im Wesentlichen

für glaubwürdig erachteten (US 16 f) Aussage des Zeugen Bernhard W***** und aus der Anzahl der sichergestellten

POanzen im Zusammenhalt mit dem THC-Gehalt der 60 bei Nicole N***** sichergestellten, aus der Zucht des

Beschwerdeführers stammenden, erntereifen Cannabisstauden. Auch angesichts des professionellen Einsatzes einer

Aufzuchtanlage (vgl US 19) und des vom Angeklagten teilweise zugestandenen Verkaufs von CannabispOanzen zB an

Friedrich T***** und Christian G***** (S 347, 359/III) sowie an Markus P***** (S 347/III) und an andere Abnehmer (S

347/III) ist die Rüge nicht geeignet, aus den Akten erhebliche Bedenken an der Richtigkeit der den Schuldspruch

tragenden Feststellungen zu erwecken.Entgegen dem weiteren Beschwerdevorbringen zu römisch eins. A. 1. wurde die

bestrittene Feststellung des Rückkaufes von Marihuana bzw Haschisch nicht zur Begründung der versuchten

Bestimmung anderer zur Aufzucht und damit zur Erzeugung einer das 25-fache der Grenzmenge (Paragraph 28, Absatz

6, SMG) zumindest erreichenden Suchtgiftmenge herangezogen. Dass der Beschwerdeführer andere zur

kontinuierlichen Aufzucht von CannabispOanzen anstiften wollte und die Tat mit Beziehung auf eine Übermenge,

nämlich das zumindest 25-fache der Grenzmenge setzte, erschlossen die Tatrichter vielmehr aus der von ihnen

durchaus kritisch durchleuchteten und letztlich im Wesentlichen für glaubwürdig erachteten (US 16 f) Aussage des

Zeugen Bernhard W***** und aus der Anzahl der sichergestellten POanzen im Zusammenhalt mit dem THC-Gehalt der
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60 bei Nicole N***** sichergestellten, aus der Zucht des Beschwerdeführers stammenden, erntereifen

Cannabisstauden. Auch angesichts des professionellen Einsatzes einer Aufzuchtanlage vergleiche US 19) und des vom

Angeklagten teilweise zugestandenen Verkaufs von CannabispOanzen zB an Friedrich T***** und Christian G***** (S

347, 359/III) sowie an Markus P***** (S 347/III) und an andere Abnehmer (S 347/III) ist die Rüge nicht geeignet, aus

den Akten erhebliche Bedenken an der Richtigkeit der den Schuldspruch tragenden Feststellungen zu erwecken.

Soweit der Beschwerdeführer, gestützt auf die Art der Aufzucht unter Verwendung einer automatischen

Beleuchtungsanlage und den an den einzelnen Pflanzen angebrachten schriftlichen Hinweis auf das gesetzliche Verbot,

die POanzen zur Blüte zu bringen, seiner Verantwortung, die Entwicklung von Suchtgift zu verhindern getrachtet zu

haben, zum Durchbruch verhelfen will und eigene Beweiswerterwägungen zur behaupteten Verwendung des

sichergestellten Cannabiskrautes als POanzenschutzmittel anstellt, bekämpft er - im kollegialgerichtlichen Verfahren

unzulässig - die tatrichterliche Beweiswürdigung nach Art einer Schuldberufung.

Die mit Hinweis auf die mangelnde Absicht, Suchtgift zu gewinnen, lediglich verwaltungsbehördliche Strafbarkeit nach

§ 44 SMG reklamierende Tatsachenrüge (der Sache nach Z 9 lit a) übergeht die Gesamtheit der diesbezüglichen

Urteilskonstatierungen (US 12, 18 f) und verfehlt solcherart den vom Gesetz geforderten Bezugspunkt.Die mit Hinweis

auf die mangelnde Absicht, Suchtgift zu gewinnen, lediglich verwaltungsbehördliche Strafbarkeit nach Paragraph 44,

SMG reklamierende Tatsachenrüge (der Sache nach ZiEer 9, Litera a,) übergeht die Gesamtheit der diesbezüglichen

Urteilskonstatierungen (US 12, 18 f) und verfehlt solcherart den vom Gesetz geforderten Bezugspunkt.

Zur Nichtigkeitsbeschwerde der Michaela K*****:

Die Mängelrüge (Z 5) moniert das Fehlen einer Begründung der entgegen der Verantwortung der Beschwerdeführerin

und des Ludwig H***** getroEenen Feststellung, wonach sie in den letzten Jahren suchtgiftabhängig war (US 12),

macht damit jedoch keinen für die Subsumtion oder die Auswahl des Strafsatzes entscheidenden Begründungsmangel

geltend.Die Mängelrüge (ZiEer 5,) moniert das Fehlen einer Begründung der entgegen der Verantwortung der

Beschwerdeführerin und des Ludwig H***** getroEenen Feststellung, wonach sie in den letzten Jahren

suchtgiftabhängig war (US 12), macht damit jedoch keinen für die Subsumtion oder die Auswahl des Strafsatzes

entscheidenden Begründungsmangel geltend.

Soweit die Nichtigkeitswerberin aus der von ihr behaupteten fehlenden Suchtgiftabhängigkeit in Verbindung mit ihrem

Alter von rund 19 Jahren (zu Beginn des Tatzeitraumes), aus der von ihr - unter Außerachtlassen ihrer

Lebensgemeinschaft mit dem mehrfach speziMsch einschlägig vorbestraften Ludwig H***** (US 10) - relevierten

mangelnden Integration in der Suchtgiftszene, aber auch (im Rahmen des Vorbringens zur Z 9 lit b) aus der Anmeldung

des freien Gewerbes zur Aufzucht von POanzen, der Nachschau des Finanzamtes und den beim Steuerberater

eingeholten Erkundigungen abzuleiten trachtet, dass ihr die gerichtliche Strafbarkeit des Anbaus von Cannabispflanzen

zum Zweck ihrer Aufzucht unbekannt gewesen wäre, versucht sie ihrer Verantwortung zum Durchbruch zu verhelfen

und strebt für sie günstigere Urteilsannahmen an. Sie bekämpft damit jedoch bloß unzulässig die - im Einklang mit den

Gesetzen folgerichtigen Denkens und grundlegenden Erfahrungssätzen stehende, ihre Einlassung ablehnende (US 21

f) - tatrichterliche Beweiswürdigung. Mit der Behauptung, die Angeklagte habe nicht von der Strafbarkeit der Aufzucht

von Cannabissetzlingen ausgehen können, sodass ihr ein direkter Verbotsirrtum zugute komme, orientiert sich die

Rechtsrüge (Z 9 lit b) der Prozessordnung zuwider nicht an den getroEenen Feststellungen. Die Beschwerdeführerin

verkennt nämlich, dass ihr nicht die Förderung des bloßen Anbaues von noch nicht THC-hältigen Cannabissetzlingen

angelastet wurde, sondern der dadurch geleistete Tatbeitrag zur teils vollendeten, teils im Versuchsstadium

verbliebenen Erzeugung zumindest einer großen Menge THC aus den letztlich von Abnehmern der Setzlinge

aufgezogenen CannabispOanzen. Die Tatrichter stellten diesbezüglich das Wissen der Michaela K***** fest, dass die

CannabispOanzen, zu deren Aufzucht sie gemeinsam mit Ludwig H***** beitrug, zum Verkauf an andere Züchter zum

Zwecke der Gewinnung von Suchtgift, nämlich von Cannabisprodukten mit einem THC-Gehalt von mehr als 20 Gramm

bestimmt waren und zumindest einer Abnehmerin, nämlich Nicole N*****, die Herstellung einer die große Menge

übersteigenden THC-Menge auch gelungen ist (US 3, 13, 21 f). Dass der Beschwerdeführerin die Strafbarkeit eines

Beitrages zur Erzeugung einer großen Suchtgiftmenge nicht bekannt gewesen wäre, wird von ihr nicht einmal

behauptet.Soweit die Nichtigkeitswerberin aus der von ihr behaupteten fehlenden Suchtgiftabhängigkeit in

Verbindung mit ihrem Alter von rund 19 Jahren (zu Beginn des Tatzeitraumes), aus der von ihr - unter Außerachtlassen

ihrer Lebensgemeinschaft mit dem mehrfach speziMsch einschlägig vorbestraften Ludwig H***** (US 10) - relevierten

mangelnden Integration in der Suchtgiftszene, aber auch (im Rahmen des Vorbringens zur ZiEer 9, Litera b,) aus der
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Anmeldung des freien Gewerbes zur Aufzucht von POanzen, der Nachschau des Finanzamtes und den beim

Steuerberater eingeholten Erkundigungen abzuleiten trachtet, dass ihr die gerichtliche Strafbarkeit des Anbaus von

CannabispOanzen zum Zweck ihrer Aufzucht unbekannt gewesen wäre, versucht sie ihrer Verantwortung zum

Durchbruch zu verhelfen und strebt für sie günstigere Urteilsannahmen an. Sie bekämpft damit jedoch bloß unzulässig

die - im Einklang mit den Gesetzen folgerichtigen Denkens und grundlegenden Erfahrungssätzen stehende, ihre

Einlassung ablehnende (US 21 f) - tatrichterliche Beweiswürdigung. Mit der Behauptung, die Angeklagte habe nicht von

der Strafbarkeit der Aufzucht von Cannabissetzlingen ausgehen können, sodass ihr ein direkter Verbotsirrtum zugute

komme, orientiert sich die Rechtsrüge (ZiEer 9, Litera b,) der Prozessordnung zuwider nicht an den getroEenen

Feststellungen. Die Beschwerdeführerin verkennt nämlich, dass ihr nicht die Förderung des bloßen Anbaues von noch

nicht THC-hältigen Cannabissetzlingen angelastet wurde, sondern der dadurch geleistete Tatbeitrag zur teils

vollendeten, teils im Versuchsstadium verbliebenen Erzeugung zumindest einer großen Menge THC aus den letztlich

von Abnehmern der Setzlinge aufgezogenen CannabispOanzen. Die Tatrichter stellten diesbezüglich das Wissen der

Michaela K***** fest, dass die CannabispOanzen, zu deren Aufzucht sie gemeinsam mit Ludwig H***** beitrug, zum

Verkauf an andere Züchter zum Zwecke der Gewinnung von Suchtgift, nämlich von Cannabisprodukten mit einem THC-

Gehalt von mehr als 20 Gramm bestimmt waren und zumindest einer Abnehmerin, nämlich Nicole N*****, die

Herstellung einer die große Menge übersteigenden THC-Menge auch gelungen ist (US 3, 13, 21 f). Dass der

Beschwerdeführerin die Strafbarkeit eines Beitrages zur Erzeugung einer großen Suchtgiftmenge nicht bekannt

gewesen wäre, wird von ihr nicht einmal behauptet.

Zur Nichtigkeitsbeschwerde des Christian G*****:

Auch dieser Beschwerdeführer ist mit seinem ausschließlich gegen die Annahme gewerbsmäßigen Handelns

gerichteten Vorbringen aus Z 5 auf die Maßnahme nach § 290 Abs 1 StPO zu verweisen.Auch dieser Beschwerdeführer

ist mit seinem ausschließlich gegen die Annahme gewerbsmäßigen Handelns gerichteten Vorbringen aus ZiEer 5, auf

die Maßnahme nach Paragraph 290, Absatz eins, StPO zu verweisen.

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at
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